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Motion Willax Stephan, FDP, vom 26. Juni 2025 betreffend Bestands-
schutz Parkplatzangebot; Ablehnung und Überweisung als Postulat

Anlässlich der Einwohnerratssitzung vom 26. Juni 2025 reichte Willax Stephan, FDP, folgende 
Motion ein:

Antrag

Der Gemeinderat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen so anzupassen, dass die Anzahl 
an öffentlichen Parkplätzen in der Gemeinde Wettingen auf dem Stand von Ende 2025 aufrecht-
erhalten werden muss. Dies ist als Mindestanzahl zu verstehen.

Begründung

Die Gemeinde Wettingen ist durch ein Zusammenspiel mit der Region Limmattal geprägt. 
Viele Berufspendler sowie Gewerbetreibende, die in Wettingen arbeiten, sind auf eine zuver-
lässige Erreichbarkeit auch mit dem motorisierten Individualverkehr angewiesen. Dasselbe gilt 
für Familien und für ältere Personen, denen die Benutzung des öffentlichen Verkehrs nicht im-
mer möglich oder zumutbar ist. Das Parkplatzangebot betrifft somit nicht nur die Einwohnerin-
nen und Einwohner der Gemeinde, sondern hat Auswirkungen auf die Mobilität und Lebens-
qualität sowie das Gewerbe.

In Wettingen ist man daher bislang gut gefahren, die verschiedenen Verkehrsträger nicht ge-
geneinander auszuspielen, sondern ein Miteinander zu ermöglichen. Mittlerweile scheint je-
doch auch unsere Gemeinde davon infiziert zu werden, Autos zu verbannen. Bei vielen Stras-
sensanierungen wird die Parkplatzanzahl reduziert. Dieses Vorgehen gefährdet das Miteinan-
der der Verkehrstragenden.

Zudem besteht eine Pflicht für den Erhalt bzw. für den Bau von Parkplätzen in ähnlicher Form 
bereits für Private. Dass die öffentliche Hand bestehende Parkplätze ohne weiteres abbauen 
darf, erscheint als besonders stossend.

Es ist anzumerken, dass selbst der Erhalt der bestehenden Parkplatzanzahl einem faktischen 
Rückbau gleichkommt. Das stetige Bevölkerungswachstum führt zu einer wachsenden Nach-
frage, was zur Verknappung bestehender Ressourcen führt. Das geforderte Vorgehen führt 
also keineswegs dazu, dass der motorisierte Individualverkehr attraktiver wird bzw. gleich at-
traktiv bleibt. Die verlangte Massnahme stellt immerhin sicher, dass auch in Zukunft Personen 
und das Gewerbe, die auf ein Auto angewiesen sind, das Fahrzeug nicht illegal parkieren müs-
sen.
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Erwägungen des Gemeinderats

Der Motionär fordert eine Anpassung der gesetzlichen Grundlagen mit der Festlegung einer 
Mindestanzahl an öffentlichen Parkplätzen (Stand Ende 2025). 

Bereits zu Beginn stellt sich die zentrale Frage, was im Sinne der Motion unter "öffentlichen 
Parkplätzen" zu verstehen ist. Eine rein sachenrechtliche Unterscheidung zwischen Parkplät-
zen auf öffentlichem und privatem Grund greift hierbei zu kurz. Gemäss Bundesgericht kann 
auch ein Parkplatz auf privatem Grund dem Begriff der öffentlichen Strasse zugeordnet wer-
den (BGer 68_384/2020 vom 23.08.2021 / BGE148lV 30). Entscheidend ist nicht das Eigen-
tum, sondern die Funktion der Fläche. Als öffentlich gilt ein Parkplatz, wenn er einem unbe-
stimmten Personenkreis zur Verfügung steht, selbst wenn die Nutzung in Art oder Zweck ein-
geschränkt ist.

Daraus folgt, dass auch Parkplätze auf privatem Grund als öffentlich qualifiziert werden kön-
nen. Dies erschwert es erheblich, den tatsächlichen Bestand an öffentlichen Parkplätzen im 
Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu erfassen. Daher liegt es nicht allein im Ein-
flussbereich der Gemeinde Wettingen, das effektive Angebot an öffentlichen Parkplätzen zu 
steuern oder zu verändern.

Aufgrund der Unklarheit, ob dieses Anliegen umsetzbar ist, wird die Motion abgelehnt. Der Ge-
meinderat ist jedoch bereit, dieses als Postulat entgegenzunehmen und die Rahmenbedingun-
gen sowie die Umsetzungsmöglichkeiten detailliert zu prüfen.

Im Rahmen des Parkierungskonzepts, welches aktuell durch die Abteilung Bau und Planung 
erarbeitet wird, soll diese Überprüfung erfolgen. Dabei sollen geeignete Lösungsansätze für 
ein zukunftsfähiges Parkplatzmanagement entwickelt werden. Das Ziel des Gemeinderates ist 
es, eine bedarfsgerechte Anzahl Parkfelder der Bevölkerung der Gemeinde Wettingen zur Ver-
fügung zu stellen.

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATS

Die Motion Willax Stephan, FDP, vom 26. Juni 2025 betreffend Bestandsschutz Parkplatzan-
gebot wird abgelehnt und als Postulat überwiesen.

Wettingen, 11. Dezember 2025

Gemeinderat Wettingen

Roland Kuster Urs Blickenstorfer
Gemeindeammann Gemeindeschreiber


